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Die Anfrage der SPD-Fraktion zur Sitzung des Rates am 20. März 2012 beantwortet das 
Jobcenter Braunschweig wie folgt: 
 
„Aktuell gibt es im Jobcenter Braunschweig keinerlei Überlegungen, Stellen abzubauen. Der 
von der Trägerversammlung verabschiedete Stellenplan, der sog. Kapazitätsplan, sieht für 
das Jahr 2012 im Vergleich zum Jahr 2011 eine geringfügig erhöhte Anzahl an Stellen vor. 
  
 
Zu den von der SPD-Fraktion gestellten Fragen nehme ich wie folgt Stellung: 
 
 

1. Welche Kürzungen der Bundesregierung müssen beim  Jobcenter Braun-
schweig in welcher Höhe umgesetzt werden? 

 
Die Mittel des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) für das Jobcenter 
Braunschweig wurden für das Jahr 2012 wie schon im Vorjahr sowohl im Hinblick auf den 
Verwaltungshaushalt als auch im Hinblick auf den Eingliederungstitel gekürzt. Die Kür-
zungen stellten sich in den letzten Jahren folgendesmaßen dar. 
 

 2010 2011 2012 

 
Mittelzu- 
weisung 

Mittelzuweisung  
lt. EinglMVO 

prozentuale  
Veränderung  
zum Vorjahr  

Mittelzuweisung  
lt. EinglMVO 

prozentuale  
Veränderung  
zum Vorjahr  

Verwaltungs- 
haushalt 

16.357.951 
€ 

15.166.420 € -7,3% 15.058.168 € -0,7% 

Eingliederungs-  
budget 

23.021.000 
€ 

17.263.111 € -25,0% 14.124.925 € -18,2% 

 

Die Anfrage wurde in der Sitzung nicht behandelt un d 
wird mit dieser Stellungnahme schriftlich beantwort et. 



 
2. In welchen Bereichen sind Kürzungen geplant? 

 
Kürzungen sind in erster Linie beim Einsatz der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 
unabdingbar. Einen erheblichen  Abbau gibt es im Bereich der Instrumente des „Markter-
satzes“, z.B. Arbeitsgelegenheiten (AGH) in der Mehraufwands- oder der Entgeltvariante. 
Leistungen im Bereich der Förderung beruflicher Weiterbildung und der anderen Einglie-
derungsleistungen erfahren daneben ebenfalls Einschränkungen, die prozentual aller-
dings nicht die Größenordnung wie bei den AGH haben.  
 
 

3. Welche Auswirkungen würden die Kürzungen auf Bra unschweig und die Arbeit 
des Jobcenters haben? 

 
Das letzte Jahr war geprägt von einer relativen günstigen Entwicklung des Arbeits-
marktes, von der auch die Kunden des Jobcenters profitiert haben. Häufig war es mög-
lich, diese auch ohne den Einsatz arbeitsmarktpolitischer Produkte in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren. 
 
Die Arbeit des Jobcenters richtet sich deshalb weiterhin an der Integration der Leistungs-
berechtigten in den ersten Arbeitsmarkt aus. Dazu wird die intensive bewerberorientierte 
Integrationsarbeit, die im Jobcenter ihren Ausdruck in der Einrichtung eines spezialisier-
ten Teams dafür gefunden hatte, verstetigt. Um allerdings den integrationsferneren Kun-
den des Jobcenters ebenfalls gerecht zu werden, wird seit dem letzten Jahr auch die Ar-
beit des „beschäftigungsorientierten Fallmanagements“ im Jobcenter verstärkt. Dabei 
geht es darum, durch intensive Netzwerkarbeit Vermittlungshemmnisse abzubauen. Da-
bei spielen dann auch die Arbeitsgelegenheiten eine angemessene Rolle. Hierbei wird es 
darum gehen, die verbleibenden AGH noch gezielter einzusetzen. 
 
Diese Geschäftspolitik bewegt sich im Kontext der vom Bundestag beschlossenen soge-
nannten Instrumentenreform, in der noch stärker als vorher betont wird, dass „Markter-
satz“ eine „ultima ratio“ darstellen muss.“ 
 
I. V.  
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